
 

 

Faktenblatt 
 
Empfehlungen zur Organisation von Berufsbeistandschaften  
 
 
Die Konferenz für Kindes- und Erwachsenenschutz (KOKES) hat Empfehlungen zur Organisation von 
Berufsbeistandschaften verfasst. Die Empfehlungen wurden in Zusammenarbeit mit der Konferenz 
der kantonalen Sozialdirektor/innen (SODK), dem Schweizerischen Gemeindeverband (SGV) 
und dem Schweizerischen Verband der Berufsbeistandspersonen (SVBB) erarbeitet.  
 
Die Empfehlungen haben zum Ziel, die Unterstützung für schutzbedürftige Personen zu verbessern, 
indem die Arbeitsbedingungen für Berufsbeistandspersonen optimiert werden. Die Empfehlungen 
dienen den politisch Verantwortlichen als Orientierungsrahmen und unterstützen die Kantone und 
Gemeinden bei der Überprüfung und strukturellen Weiterentwicklung der Berufsbeistandschaften. 
Formuliert wird ein Soll-Zustand, der innerhalb der nächsten 10 – 15 Jahre in sämtlichen Regionen 
der Schweiz anvisiert werden soll.  
 
In den Empfehlungen werden die Rahmenbedingungen der Berufsbeistandschaften beschrieben und 
fachliche Standards abgeleitet. Die wichtigsten 10 Empfehlungen sind nachstehend aufgeführt:  
 

Die KOKES empfiehlt den Kantonen und Gemeinden insbesondere:  

• Die strukturelle Organisation von Berufsbeistandschaften zu überprüfen und 
gegebenenfalls anzupassen, um den gesteigerten gesellschaftlichen, fachlichen und 
gesetzlichen Anforderungen Rechnung zu tragen.  

• Vorgelagerte Dienstleistungen (wie Mütter-/Väterberatung, Kinder- und Jugendberatung, 
Schulsozialarbeit, persönliche Hilfe gemäss Sozialhilfegesetz, freiwillige Einkommens-  
und Vermögensverwaltungen, Treuhanddienste der Pro-Werke oder andere freiwillige 
Beratungsstellen) anzubieten und mit den nötigen Ressourcen auszustatten, damit die 
Berufsbeistandschaften entlastet werden können. 

• Um den Ansprüchen einer professionellen Mandatsführung gerecht zu werden, wird  
eine Mindestgrösse von 10-14 Mitarbeitenden empfohlen (5-6 Beistandspersonen, 2-5 
Sachbearbeitende, Leitung, Stabsstelle Qualitäts-/Wissensmanagement und Rechtsdienst). 

• Zur Unterstützung der Arbeit der Berufsbeistandspersonen sind eine Leitung, eine  
Stabsstelle für das Qualitäts-/Wissensmanagement, administrative Unterstützung  
sowie ein interner oder externer Rechtsdienst unabdingbar.  

• Beim fachlichen Profil ist die Gesamtheit der Fachkompetenzen aller Mitarbeitenden 
zentral. Für die einzelnen Funktionen werden folgende fachlichen Profile empfohlen:  
- Leitung: Abschluss auf Tertiärstufe in Sozialer Arbeit und/oder Recht mit Zusatz- 
  qualifikation und/oder langjähriger Erfahrung im Management-/Führungsbereich,  
  Erfahrung in der praktischen Mandatsführung ist von Vorteil. 
- Stabsstelle Qualitäts-/Wissensmanagement: Erfahrung als Berufsbeistandsperson,  
  gekoppelt mit einer Weiterbildung im Qualitätsmanagement.  
- Berufsbeistandsperson: Abschluss auf Tertiärstufe in Sozialer Arbeit mit guten  
  Rechtskenntnissen, teamergänzend sind weitere Abschlüsse denkbar.  
- Administration/Buchhaltung: Abschluss auf Stufe EFZ im kaufmännischen Bereich  
  mit Weiterbildung in Buchhaltung und/oder Sozialversicherungsbereich.  
- Rechtsdienst: Abschluss auf Tertiärstufe (lic. iur./Master/Bachelor/Rechtsfachleute HF,  
  Rechtsagent) und Erfahrung in Zivilrecht, Sozialversicherungs- und Sozialhilferecht,  
  Vermögensverwaltungsrecht, allgemeines Verwaltungsrecht und/oder (Jugend-)Strafrecht. 

• Das Einzugsgebiet der Berufsbeistandschaft ist idealerweise identisch mit dem 
Einzugsgebiet der KESB.  



 

 

• Als Grundmodell wird eine spezialisierte Organisation entweder für Mandatsführung  
im Kindesschutz oder Mandatsführung im Erwachsenenschutz empfohlen. Die Trennung  
der Aufgaben bedeutet nicht zwingend eine eigenständige Organisation, zentral ist die 
Spezialisierung der einzelnen Beistandsperson auf Kindesschutz oder Erwachsenenschutz. 
Für junge Erwachsene (18 – 25 Jahre) ist eine Durchlässigkeit vorzusehen.  

• Bietet eine Berufsbeistandschaft neben der Mandatsführung auch Abklärungen oder 
freiwillige Unterstützungsleistungen an, sind Konzepte zur Rollenklärung nötig und die 
Schnittstellen zu den Sozialdiensten sind sicherzustellen. Nicht empfohlen wird die 
Fallführung von Sozialhilfe und Mandatsführung durch die gleiche Person.  

• Folgende Ressourcen werden bei der Mindestgrösse von 10-14 Personen empfohlen:  
spezialisierte Organisation für Mandatsführung im Erwachsenenschutz: 
- Leitung: 40 Stellenprozente zuzüglich 4 Stellenprozente pro mitarbeitende Person; 
- Qualitäts-/Wissensmanagement: 30-40 Stellenprozente; 
- Beistandspersonen: 400-500 Stellenprozente, wobei maximal 60 aktuelle Mandate  
  (Stichtag) pro 100 Stellenprozente und maximal 70 bearbeitete Mandate pro 100  
  Stellenprozente pro Jahr*; 
- Administration/Buchhaltung: 400-500 Stellenprozente (100 Stellenprozente pro 100 
   Stellenprozente Beistandsperson); 
- Rechtsdienst: 30-40 Stellenprozente (intern oder extern). 
spezialisierte Organisation für Mandatsführung im Kindesschutz:  
- Leitung: 40 Stellenprozente zuzüglich 4 Stellenprozente pro mitarbeitende Person; 
- Qualitäts-/Wissensmanagement: 30-40 Stellenprozente; 
- Beistandspersonen: 400-500 Stellenprozente, wobei maximal 50 aktuelle Mandate  
  (Stichtag) pro 100 Stellenprozente und maximal 60 bearbeitete Mandate pro 100  
  Stellenprozente pro Jahr*; 
- Administration/Buchhaltung: 60-100 Stellenprozente (15-20 Stellenprozente pro 100  
  Stellenprozente Beistandsperson); 
- Rechtsdienst: 30-40 Stellenprozente (intern oder extern). 
* Diese Fallzahlen setzen voraus, dass die Berufsbeistandschaften nur komplexe Fälle führen  
  (und einfache Fälle an private Beistandspersonen übertragen werden). Wenn die Berufs- 
  beistandschaften auch «einfache» Fälle führen, verändert sich die Fallzahl.  

• Für die gute Zusammenarbeit zwischen der KESB und der Berufsbeistandschaft werden 
regelmässige Qualitätszirkel empfohlen. Der gegenseitige Austausch erfolgt auf gleicher 
Augenhöhe und idealerweise unter wechselseitiger Leitung.  

 
 
 
 
Die Empfehlungen sind als Download verfügbar unter:  
https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/berufsbeistandschaften  

https://www.kokes.ch/de/dokumentation/empfehlungen/berufsbeistandschaften

